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Anhang zu § 28 

PRAKTIKANTENVERTRAG 

gemäß § 22 ORP-DRS 

 

 

 

 

 

 

Zwischen........................................................................................................................... 

 

vertreten durch .................................................................................................................. 

(nachfolgend: Dienstgeber)  

 

und 

 

Herrn/Frau ........................................................................................................................ 

(nachfolgend: Praktikant/in) 

 

geboren am ....................................................................................................................... 

 

(gesetzlich vertreten durch) .............................................................................................. 

 

wohnhaft ........................................................................................................................... 

 

Konfession ........................................................................................................................ 

 

wird nachstehender Praktikantenvertrag geschlossen. 

 

 

 

  

Platzhalter für das „LOGO“ der anstellenden Einrichtung 
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§ 1 

(1) Die Praktikantin/der Praktikant leistet in der Zeit vom …………….bis …………….. 

 ein Praktikum auf Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer hochschul-

rechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie 

(Pflichtpraktikum).  

 ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die Aufnahme 

eines Studiums (freiwilliges Praktikum).  

 ein Praktikum von bis zu drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung, wenn nicht 

zuvor bereits ein solches Praktikumsverhältnis bei demselben Ausbildenden bestanden hat (freiwilliges 

Praktikum). Die Praktikantin oder der Praktikant hat vor Durchführung eines solchen freiwilligen Prakti-

kums schriftlich zu erklären, dass sie / er nicht bereits ein solches Praktikum nach § 22 Absatz 1 Buchstabe c 

der ORP-DRS bei demselben Ausbildenden durchgeführt hat.“ 

 

(2) Die regelmäßige wöchentliche Praktikumszeit beträgt  

 ……..Tage/Woche       ……..Stunden/Woche.    

(3) Praktikumsort ist……………………………. 

§ 2 

Der erste Monat des Praktikums ist Probezeit. 

§ 3 

Das Praktikantenverhältnis bestimmt sich nach  

a) der Ordnung zur Regelung der Praktikantenverhältnisse der Diözese Rottenburg-Stuttgart (ORP-DRS) in der 

jeweils geltenden Fassung,  

b) den aufgrund der Zentral-KODA-Ordnung erlassenen Rechtsvorschriften,  

c) den Dienstvereinbarungen mit der Mitarbeitervertretung in ihren jeweils geltenden Fassungen, 

d) dem Berufsbildungsgesetz in seiner jeweiligen Fassung, solange die/der Ausbildende hieran gesetzlich ge-

bunden ist. 

§ 4 

Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes mit den sich daraus ergebenden besonderen Rechten und Pflichten 

ist Bestandteil des Praktikantenvertrags. 

§ 5a 

(1) Der Praktikant/Die Praktikantin wird entsprechend dem Ausbildungsziel zur Vermittlung von Erfahrungen 

und praktischen Kenntnissen zur tätigen Mitarbeit herangezogen. Ein Arbeitsverhältnis wird dadurch nicht 

begründet. 

(2)  

 Die Praktikantin/der Praktikant erhält eine monatliche Vergütung/Aufwandsentschädigung von       €. 

Die Vergütung/Aufwandsentschädigung wird in entsprechender Anwendung des § 24 Absatz 1 Satz 2 

und 3 AVO-DRS jeweils am letzten Tag des Monats für den laufenden Kalendermonat gezahlt.  

 Eine Aufwandsentschädigung wird nicht gezahlt.  

 Die Praktikantin/der Praktikant erhält folgende Sachbezüge: 

……………………………… 

……………………………… 

§ 5b 

(1) 

 Die Praktikantin/der Praktikant hat gemäß § 27 Absatz 2 und § 10 ORP-DRS einen Urlaubsanspruch; 

sofern sie/er noch nicht 18 Jahre alt ist, gilt § 19 Jugendarbeitsschutzgesetz. Für die Dauer des freiwilli-

gen Praktikums beträgt der Teilurlaubsanspruch nach § 5 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Bundesur-

laubsgesetz       Arbeitstage. Die Festlegung des Urlaubs erfolgt in Abstimmung mit der Ansprechpart-
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nerin oder dem Ansprechpartner unter Berücksichtigung der berechtigten persönlichen Belange der 

Praktikantin/des Praktikanten.  

 Der Praktikantin/dem Praktikanten wird ohne Rechtsanspruch in analoger Anwendung der obigen Regel 

Urlaub von       Arbeitstagen gewährt. 

 Die Praktikantin/der Praktikant hat während des Pflichtpraktikums keinen Urlaubsanspruch.  

(2) Im Falle von Urlaubstagen bzw. sonstigen Fehlzeiten sind bei eingeschriebenen Studenten die einschlägigen 

Studienordnungen zu beachten. 

§ 5c 

(1) Das Praktikantenverhältnis endet nach Ablauf der in § 1 vereinbarten Zeit, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf.  

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Vertragsteile unberührt. 

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.  

 

§ 5d 

Der Dienstgeber ist verpflichtet,  

- die für das Praktikum erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln,  

- eine/einen Ansprechpartnerin/Ansprechpartner zu bestimmen,  

- die erforderlichen Arbeitsmittel unentgeltlich zu stellen, 

- Kosten für notwendige Dienstreisen in entsprechender Anwendung der Regelungen der AVO-DRS zu 

erstatten,  

- die steuer-, versicherungs- und beitragsrechtliche Beurteilung der Praktikantin oder des Praktikanten 

vorzunehmen,  

- der Praktikantin/dem Praktikanten nach Beendigung des Praktikums ein Zeugnis/eine Praktikumsbe-

scheinigung auszustellen, aus dem/der sich die Dauer und Art der Tätigkeiten ergeben [sofern zutref-

fend] und das/die auf Wunsch der Praktikantin/des Praktikanten auch Angaben zur Erreichung des 

Praktikumsziels sowie zur Beurteilung von Verhalten und Leistung enthält,  

- [sofern zutreffend]  

 die Praktikantin oder den Praktikanten bei der zuständigen Unfallkasse zu melden,  

 die zum Besuch einer ergänzenden externen Bildungsmaßnahme notwendige Freizeit zu gewähren.  

§ 5e 

Die Praktikantin/der Praktikant ist verpflichtet, 

- das Praktikum gewissenhaft zu betreiben,  

- der Ansprechpartnerin oder dem Ansprechpartner eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche 

Dauer unverzüglich mitzuteilen, 

- die Weisungen der Ansprechpartnerin/des Ansprechpartner der Dienststelle zu befolgen, 

- die tägliche Praktikumszeit einzuhalten,  

- die im Rahmen des Praktikums zugänglichen betrieblichen Arbeitsmittel sowie sonstigen Gegenstände 

sorgfältig zu behandeln,  

- über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Ar-

beitgeber angeordnet ist, auch nach ihrem/seinem Ausscheiden Stillschweigen zu bewahren, 

- bei Beendigung des Praktikantenverhältnisses alle dienstlichen Unterlagen sowie etwa angefertigte Ab-

schriften oder Kopien an die Dienststelle herauszugeben, 

- [sofern zutreffend] 

 die Vorschriften ……………….. einzuhalten. 

§ 6 

(1) Zu diesem Praktikantenvertrag wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

(2) Die Nebenabrede kann unabhängig von diesem Praktikantenvertrag mit einer Frist 

 von 2 Wochen zum Monatsschluss 

 von ………………. zum ………………………. 
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gesondert schriftlich gekündigt werden. 

(3) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

§ 7 

Sonstige Vereinbarungen: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

§ 8 

(1) Ansprüche aus dem Praktikantenverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 

12 Monaten nach Fälligkeit von den Praktikanten oder vom Dienstgeber in Textform geltend gemacht wer-

den. Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige 

Leistungen aus. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.  

 

Ort, Datum .................................................    Ort, Datum .................................................. 

 

________________________________     ________________________________ 

(Dienstgeber)    (Praktikant/in) 

 

 

___________________________________________________________________ 

bei Minderjährigen Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s  

 

Anlagen des Praktikantenvertrages: 

 Grundordnung des kirchlichen Dienstes  

 Dienstordnung 

 Aufgabenbeschreibung  

 Derzeit bestehende Dienstvereinbarungen …………………..1 

 …………………………………………………………………       

Hinweis bzw. Merkblätter betreffend 

• Verpflichtung kirchlicher Datenschutz 

• Belehrung und Info AGG 

wurden Herrn/Frau ………………… am ……………… anlässlich der Vereinbarung dieses Praktikantenvertrags 

übergeben/ausgehändigt. 

 

 

Datum ………………….     ……………………………………. 

        Unterschrift Praktikant/in 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

                                                      
1 Hier sind die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehenden Dienstvereinbarungen aufzulisten und dem 

Mitarbeiter bei Vertragsschluss in geeigneter Form (z. B. elektronisch oder bei Bedarf in Papierform) zur Verfü-

gung zu stellen. 


